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Die Besoldungsverhditnisse in unserem Instruktionskorps.
Von Hptm. i. Gst. v. Stiirler, Bern.

Es war auBerorderitlich zu begriiBen, daB kiirzlich ein Oifizier
im Parlament fiir unser Instruktionskorps aufgetreten ist; eine Tat-
sache, die umso erfreulicher war, als leider in den letzten Jahren
und bis in die . jingste Zeit hinein mehrmals die in der Bundesver-
sammlung sitzenden Offiziere schwiegen, wo Armee und Volk er-
wartet haben, da8 nicht Politiker sprechen wiirden, sondern Soldaten!

Die nachfolgenden Zeilen waren bereits in Vorbereitung, als die
am 26. September 1923 von Herrn Oberstlt. i. Gst. Dollfull im Na-
tionalrate gehaltene Rede in Nr. 21 der Schweiz. Militirzeitung vom
13. Oktober 1923 veriffentlicht wurde, und es kann deshalb nach-
folgend in Verschiedenem darauf verwiesen werden. An uns Offi-
zieren ist es nun jedenfalls, dafiir zu sorgen, dail die von Herrn
Oberstlt. Dollfull ausgesprochenen Gedanken nicht, wie deren so viele,
in den vier Winden des Ratsaales, mit einem bundesratlichen Schiuf-
wort als Grabstein, begraben bleiben. Zweck dieser Zeilen soll sein,
alle Kameraden mnachdriicklich auf die bestehenden MiBstinde auf-
. merksam zu machen, damit auch sie sich mit gutem Gewissen und
voller Ueberzeugung fiir diejenigen ihrer Kameraden einsetzen
konnen, die in pflichtbewullter und treuer Lebensarbeit jahraus,
jahrein unter zum Teil wenig beneidenswerten Verhaltnissen an der
Ausbildung und Kriegstiichtigkeit unserer Armee arbeiten.

Herr Bundespriisident Scheurer gab in seiner Antwort auf die
Rede von Herrn Nationalrat Dollfull zu, daB die Besoldungsverhilt-
nisse im Instruktionskorps tatsdchlich keine glinzenden seien. Er
fiigte dann bei, daB dies allerdings fiir alle diejenigen gelte, die unter
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Vergleichende Tabell: § der Besoldungen
Besoldung Besoldung GemiB Entwurf fiir ein neues Besoldungsge-
| Instruktions- : sres 3 setz vom 28, Dezember 1920 sind den entspre-
korps ohne Teuerungs- | mit Grundzulagen Beisplelo ans der Bundesvermaltnng e T il  Grundak chenden Graden der Instruktionsofﬁzli)ere
Tulagen (8 onne 1euerungszuiagen it brundzuiagen ¢a. in der Bundesverwaltung gleichgestellt:
_ Kreisinstruktor | 6200 8300 | 10000-12800 | Oberregistrator der Bundeskanzlei : 5200 —8300 8600 _ 12800
(hdchst besols Adjunkt I. Kl des Chefs der Justizabteilun '
dotor Eaftrilk. des Justizdepartements 6200 —8300 10000 — 12800 Adjunkt des Chefs der Justizabteilung
tionsoffizier) Bibliothekar der Zentralblbllolth'ek : 6200 —8300 10000 — 12800 Adjunkt des Bundesanwaltes
i Experte I. K1. des Amtes f. geistiges Eigentun 6200—8300 10000 — 12800 Adjunkt des Sekretiirs des Post- und Eisen-
Adjunkt des statistischen Bureaus 6200—8300 10000 — 12800 bahn-Departementes ‘
Postcheckinspektor 6200 —8300 10000 — 12800 j
Bundesgerichtssekretir 6000 — 8500 9700 — 13000 ‘
. - |
2. Oberst 5200 —7300 |8600—-11500| Sekretir-Uebersetzer der Bundeskanzlei 5200 — 7300 8600 — 11500 Bundesgerichtssekretir
Registrator der Bundeskanzlei 4200—17300 7100— 11500
Adjunkt des Kanzleivorstandes des Bundes
gerichts 5200—17300 8600 — 11500 Unterarchivar des Bundesarchivs
T Unterarchivar des Bundesarchivs 5200— 7300 8600 — 11500 1I. Adjunkt des Departement-Sekretiirs des Post-
‘ Assistent der forstlichen Zentralanstalt 5200 —7300 8600 —11500 und Eisenbahn-Departementes
1I. Adjunkt des Justizdepartementes 5200 —7300 8600 —11500
3. Obersilieutenant | 5200 —6800 |8600—10800| Adjunkt des Departementsekretirs des S.M.1 5200—7300 8600 —11500 Drucksachenverwalter der Bundeskanzlei
| Bureauchef der Inventarkontrolle des S. M. ! 5200 — 6800 8600 — 10800 Gerichtsschreiber des Versicherungsgerichts
Sekretir der Finanzkontrolle 5200 —6800 8600 —10800 Sekretir des Schulrates
‘ Bureauchef der Steuerverwaltung 4200 —7300 7100—-11500
? Materialverwalter des Oberpostinspektorates 5200 — 6500 8600 — 10500
| ‘Wertzeichenkontrolleur 5200 —6500 8600 —10500
\
4. Major 5200—6300 |8600—10200| Sekretir IL Kl. des Polit-Departements 42006500 710010500 Materialverwalter der Bundeskanzlei
; Assistent der Landesbibliothek : 4200 — 5800 7100 — 8400 Uebersetzer
Experte 1L KI. des Amtes f. geistiges Eigentu.) 4200 —7300 7100—11500 Kanzleivorstand des Bundesgerichts
Statistiker I. Klasse : 4200 — 5800 7100— 8400 .
‘5 Uebersetzer und Kanzleisekretir des Volks- |
i wirtschaftsdepartementes 4200 — 5800 7100 — 8400 i
| |
| 5. Hauptmann 4200—5800 | 7100—8500 | Uebersetzer der Bundeskanzlei 4200 — 5800 7100— 8400 Kanzlei-Sekretir I. Klasse 1
| Gehillfe der Zentralbibliothel 4200— 5800 7100— 8400 Wagenmeister der S. B. B. |
‘ IV. Assistent des” Landesmuseums 4200 —5800 7100— 8400 Inventarbeamter der Eidg. techn. Hochschule |
Baufiihrer 1. KL der Direktion der Eidg. Baute: 4200 — 5800 7100— 8400 Baufiihrer 1. Kl. der Direktion der Eidg. Bauten |
3 Kanzleisekretiar 1. Klasse 4200— 5800 7100— 8400 Lebensmittelexperte beim Gesundheitsamt
j Lebensmittelexperte des Gesundheitsamtes 4200 — 5800 7100 — 8400
| 6. Subalternoffizier | 3700 —4800 | 6200—8000 | Mechaniker der Bundeskanzlei 3700—4800 6200 — 8000 Stallmeister des Kavallerie-Remontendepots
‘ Bundesweibel 3200 —4300 5400— 7200 Trompeter- und Tambourinstruktoren
Aufseher im Parlamentsgebiude 3200 —4300 5400 — 7200 Statistiker II. Klasse
Kanzleisekretir L1 Klasse 3700 —4800 6200— 8000 Bahnhofvorstand III. Klasse
Kanzlist L. Kl. des Polit.-Departements 3200 — 4300 5400 — 7200 Kanzlisten
Buchhaltungsgehiilfe des Finanzdepartementc: 3700 —4800 6200— 8000 Unterbureauvorstinde der Postverwaltung ‘
Stenograph und Maschinenschreiber des sti- 3200 — 4300 5400 — 7200 Maschinist bei der Eidg. Minzstitte ;
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ahnlichen  Voraussetzungen in den Bundesdienst eintreten  (vergl.
Sten. Bulletin v. 26. Sept. 1923, Seite 537).

Ich glaube aber, dali diese Angelegenheit, auf der die ganze Zu-
kunft unseres Instruktionskorps, dessen Qualitit und damit auch der
Aushildungsgrad und die Kriegstiichtigkeit unserer Armee beruhen,
damit nicht als erledigt hetrachtet werden kann. Wenn ich in der
vorstehenden Tabelle vergleichsweise einige Zahlen angebe, so
liegt es mir dabei ferne, irgend einen Beamten oder dessen Stellung,
sowie die Erfordernisse hlezu geringschitzig hinzustellen; es soll
damit einzig und allein dem Oenuﬂten Leser ermoglicht 1;&erden, sich
selbst ein Ultell zu bilden, ob tatscmhhgh die Beboldungsm hiltnisse
fiir alle diejenigen, die sich im Bundesdienste befinden, die gleichen
sind, und ob nicht viel mehr der Instruktionsoffizier, dessen Stellung
u. a. eine ganz sorgfiltige Bildung, eine zeitlich unbeschrinkte Ar-
beitsleistung und eine grolle Verantwortlichkeit bedingt, mit Beamten
im gleichen Besoldungsverhiltnis steht, die zum Teil viel jinger sind,
und deren Stellungen weit geringere KErfordernisse an Bildung, Lei-
stungsfihigkeit und Verantwortung verlangen.

Diese Zahlen sprechen wohl eine deutliche Sprache, und so sehr
auch die Stellen eines Oberregistrator’s, Bibliothekar’s oder gar Assi-
stenten einer forstlichen Zentralanstalt fiir das Wohl unseres Landes
von ungeahnter Bedeutung sind, so konnen sie doch jedenfalls bezlig-
lich Verantworthchkclt Arbeltslelstung und erforderlichen Quahh-
kationen in keiner We1se mit der Stellung eines Kreisinstruktors oder
Obersten im Instruktionskorps auf die gleiche Stufe gestellt werden.
DaB ein Major im Instruktionskorps mit einem Statistiker, auch wenn
es ein solcher I. Klasse ist, auf gleiche Besoldungsstufe gestellt wird,
ist auch nicht den tatsiichlichen Verhiltnissen entsprechend, und wenn
ein Mechaniker der Bundeskanzlei, ein Aufseher im Parlaments-
gebdude oder der Stallmeister im Remontendepot die gleiche Besol-
dung erhilt, wie ein Subalternoffizier im Instruktionskorps, so migen
wir dies den Erstern gewil gonnen, hoffen aber doch, daBl an Letztere,
obwohl die fiir den Eintritt in das Instruktionskorps gestellten An-
forderungen noch bei weitem nicht hoch genug sind, trotzdem etwas
héhere Anfordcrungen gestellt werden, als fir die soeben erwihnten
Beamten oder Angestellten der Bundesverwaltung, weshalb auch eine
hohere Besoldung nichts weniger als recht und billig wire. — Dazu
kommt noch, daB fiir den Instruktionsoffizier der Uebertritt in eine
hohere Besoldungsklasse abhingig ist von Alter und Grad, wéhrend
diese Bedingungen fiir die Beamten der Bundesverwaltung nicht be-
stehen. So kommt es auch, dal Bundesgerichtssekretire — eine Stel-
lung ohne groBle Verantwortlichkeit, die in der Regel von jungen
Juristen besetzt wird, welche erst vor kurzem das Examen gemacht
haben und infolgedessen noch nicht iiber eine grofle Praxis verfiigen
— mit Kreisinstruktoren auf gleiche Besoldungsstufe gestellt werden.
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In keiner andern Armee werden die Berufsoffiziere in die Kate-
gorie der Beamten eingereiht, und auch bei unserem Milizheere ist
dies wohl ein grundsitzlicher Fehler, da die Titigkeit des lastruk-
tionsoffiziers eine derjenigen des \erwaltungqheamten ginzlich ver-
schiedene ist. Die Instruktionsoffiziere sind, wie dies dm‘ch die Be-
zeichnung ausgedriickt wird, Lehroffiziere: ihre Tétigkeit 1st eine
Lehrtitigkeit, die derjenigen von Hochschullehrern in keiner Weise
nachsteht. Kein Mensch denkt doch heute daran, die Professoren
und Dozenten der Eidg. technischen Hochschule als Beamte zu behan-
deln und in die Gehaltsordnung einzubeziehen. Wenn es heute auch
nicht gesetzliches Erfordernis ist, daBl der Instruktionsoffizier neben
den als Erzieher von Soldaten und Truppenoffizieren erforderlichen
Charaktereigenschaften und Fihigkeiten personlicher Natur iiber
eine abgeschlossene akademische Bildung verfiigt, so ist dies doch
wohl uberall als wiinschenswert empfunden worden und nur zu be-
rechtigt, wenn man bedenkt, wie vielseitig und wie verantwortungs-
reich sein Lehramt ist. Es ist nicht zu vergessen, daBl zum Beispiel dle
Schiiler in Offizierskursen erwachsene Minner sind, die vielfach in
hedeutenden Stellungen der Wissenschaft, der Politik, des Handels
oder der Industrie stehen, und somit weit iiber einem Hochschulaudi-
torium stehen. Diese Schiiler bringen fir ihre militdrische Aus- und
Fortbildung die grioBten Opfer an Zeit und Geld und haben unbedingt
ein Recht (ld]dl.lf, daf} sie nur von Leuten unterrichtet und ausgeblldet
werden, die sich in ihrem Fach als Meister erweisen und das militirische
Wissensgebiet griindlich beherrschen. Dies ist heute noch hei Weitem
nicht iiberall der Fall, und das Fehlen dieser Grundbedingung ist nicht
nur die Ursache vielfacher Gleichgiiltigkeit und haufigen Verzichts auf
eine weitere militirische Aushildung scifens des Soldaten und
Truppenoffiziers, sondern es fithrt dies auch ganz natiirlicherweise zu
einer Mifachtung und Diskreditierung des Instruktionskorps.

Das Konnen, die persinlichen Charaktereigenschaften des In-
struktionsoffiziers, sind von so grofler Bedeutung, daB sie fiir die
ganze militirische Laufbahn ihrer Schiiler von ausschlaggebender
Wirkung sind. Ich personlich erinnere mich noch heute mit hoher
Verehrung und groBer Dankbarkeit meines Lehrers, der in mir als
Unteroffizier und Lieutenant die Grundlagen zum Soldaten gelegt
hat, und ich bedaure nur, daf die prekiren Besoldungsverhiltnisse im
Iustruld:mnskmps auch ihn veranlaBt haben, fir seine Titigkeit
und Leistungsféhigkeit ein dankbareres und dusclchtarelcheres Ar-
heitsfeld zu suchen.

Wer aber die vielen und groBen Erfordernisse zum Lehrer und
Erzieher besitzt, im wahren Sinne des Wortes Lehrer sein und sein
Fach vollstindig beherrschen soll, der hat auch Auspruch darauf, daB
man ihm — auch dem Intelligentesten — die notige Zeit gibt, um .
sich einerseits auf seine Aufgahe gehorig vorzubereiten, und andrer-
seits weiterzubilden, um auf der Hohe seiner Aufgabe bleiben zu konnen.
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Es ist daher falsch, wenn, wie man verschiedentlich ein-
wenden hort, die schlechten Besoldungsverhédltnisse im Instruktions-
korps gegeniiber den Besoldungsverhiltnissen in der Beamtenschalt
damit gerechtfertigt werden sollen, dali der Instruktionsoffizier viel
mehr Ferien habe als der Beamte. Xein Mensch denkt wohl daran,
dem akademischen Lehrer seine Ferien vorzuenthalten. In gleichem
MaBe gilt dies auch, namentlich heute, wo es sich darum handelt, die
Erfahrungen des Weltkrieges zu verarbeiten und fiir unser Land und
unsere Armee nutzbar zu machen, fiir Instruktionsoffiziere, auf
deren Schultern die ganze Ausbildung der Armee ruht und von deren
Bildung, Wissen und Kénnen, dite Kriegstiichtigkeit, (esinnung und
der Geist unserer Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere abhingen.
Dabei wird auch vergessen, dafl der Instruktionsoffizier, abgesehen
von den an ihn gestellten Anforderungen, in der Ausiibung seines
Dienstes, den er unter weit schwierigeren und unangenehmeren Ver-
héltnissen leisten muB als der Verwaltungsbeamte, die Vergiinsti-
gungen des Achtstundentages, des freien Samstag Nachmittags, ja
sehr oft auch der freien Sonntage nicht kennt. Herr Oberstlieutenant
DollfuBl hat seinerseits ebenfalls auf diese Tatsachen aufmerksam ge-
macht. Seitens des Bundesprisidenten ist ithm geantwortet worden,
es diirfe in dieser Beziehung nicht iibertrieben werden, indem immer
noch alle Instruktionsoffiziere, die zu Bureauarbeiten kommandiert
wurden, froh waren, wenn sie dem Bureau wieder den Riicken kehren
konnten. (Vgl. Sten. Bullefin vom 26. September 1923, Seite 537.)
Wir begreifen dies allerdings sehr wohl, wenn man weill, welche Ar-
beiten ihnen zum Teil zugemutet werden. So wurde z. B. ein Oberst-
lieutenant i. Gst, kommandiert, um Ausziige aus dem Militiramtsblatt
zu machen. - Ein anderer Stabsoffizier i. Gst. zum Zusammenkleben
der Vorschlige fiir das Schultableau; weitere Offiziere zum Aushelfen
beim Aufstellen der Einberufungslisten auf den Bureaux der Kreis-
instruktoren und zur Revision der Akten der SchieBvereine. Alles
Arbeiten, die von einem einigermalen intelligenten Sekundarschiiler
unter Anleitung auch gemacht werden konnten. Ist es da begreiflich,
wenn ein Offizier dem Bureau unter diesen Umstinden gerne den
Riicken kehrt? Anders ist es wohl, wenn ihnen ihrer Bildung und
Stellung entsprechende Arbeiten tibertragen werden, wie z. B. Regle-
mentsbearbeitungen, Vorbereitungen fiir Schulen und Kurse, Ab-
teilungsarbeiten beim Generalstab oder iiberhaupt alle Arbeiten, welche
die Instruktion der Truppen oder die Landesverteidigung betreffen.
Nun steht es aber im Instruktionskorps punkto Ferien keineswegs
etwa rosig. Es gibt eine groBe Zahl von Instruktionsoffizieren, die
wahrend einer Anzahl von Jahren nur wenige Tage Ferien hatten. Die
Zahl der Schulen und Kurse-aimimt besténdig zu, und selbstverstiand-
. lich finden zuerst die Tiichtigsten Verwendung, so dafl gerade diesen
eine Weiterbildung oft erschwert wird. Wie hiufig kommt es doch
vor, dafl dem Instruktionsoffizier kaum-die notige Zeit eingerdumt
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wird, die fiir seine Beforderung erforderlichen Dienste zu absolvieren!
Zu alle dem werden die Instruktionsoffiziere in ihrer kurzen sonst
dienstfreien Zeit nicht selten noch auf Bureaux kommandiert: mit
welcher Verwendung zum Teil, ist bereits ausgefiihrt worden.

Man ist sich offenbar immer noch dessen zu wenig hewullt, dal,
so gut wie anderswo, auch im Instruktionskorps das grundlegende
und unerliBliche, bereits mehrfach erwahnte Erfordernis, d h.
kurz gesagt die Qualitit entsprechend bezahlt werden muBl. Dal dies
nicht der Fall ist, beweist die obige Vergleichstabelle. Bei den
heutigen Besoldungsansitzen liuft man Gefahr, daB sich nur solche
- Offiziere zur Instruktion melden, die entweder geniigend Vermogen
haben und infolgedessen auf einen Erwerb nicht angewiesen sind —
doch gewil ein sehr wenig ,,demokratischer* Zustand — oder aber
solche, die nach Bildung und Fihigkeit keine Aussichten haben, je
eine gut bezahlte, leitende Stelle im Zivilleben einzunehmen, und des-
halb froh sind, den Imstruktorengehalt zu beziehen. Dali einerseits
von dieser letzteren Kategorie als Truppenerzieher und Lehrer nicht
viel zt erwarten ist, und andrerseits in der ersten Kategorie niemals
geniigend Personlichkeiten zu finden sein werden, die neben dem
Reichtumn auch in Bezug auf Charaktereigenschaften und Tiichtigkeit
an erster Stelle stehen, liegt auf der Hand.

Man wird mir gewill einwenden, dall es bei zu hoch gestellten
Anforderungen heziiglich Bildung, Intelligenz, etc., ein Ding der Un-
moglichkeit wire, geniigend Nachwuchs fir das Instruktionskorps zu
erhalten, und dal} eben schliefilich auf Kosten der Qualitit die ohnehin
schon zu geringe Quantitit vermehrt werden miisse. Gerade das
Gegenteil ist richtig. Die Qualitit der Armee wird durch die Qualitit
ihrer Lehrer bestimmt. Jeder Rappen Militdrausgaben ist wirkungs-
los hinausgeworfen, solange nicht Spitzen und Lehrer der Instruktion
als Elitekorps der Armee angesehen werden konnen. (Vgl. General
Wille, ,,Bericht iiber den Aktivdienst“.) Dies ist nur dann mdoglich,
wenn die hiefiir gestellten Anforderungen einen gewshnlichen Durch-
schnitt erheblich iibersteigen. Dall dann ein angemessenes finan-
zielles Aequivalent nichts als gerechtfertigt ist, versteht sich von
selbst, und diese Mehrkosten wiirden sich hundertfach durch die sorg-
faltigere, zielbewuBtere Ausbildung bezahlt machen. Man schaffe
erst einmal ein solches Elitekorps und sehe dann, ob es auch fernerhin
am Nachwuchs fehlen wird. Ich denke nein; denn jeder, der etwas
auf sich hilt und Lust und Liebe fiir den Soldatenberuf verspiirt,
wird es sich zur Ehre machen, diesem Korps angehoren zu diirfen. Auf
diese Weise wird durch gegenseitigen, ehrlichen Wettstreit das Ma@
der Anforderungen von selbst gesteigert, die Qualitit bestindig ver-
bessert und der Erfolg der Leistungen vergréflert. Fiir uns und
unsere kurze Ausbildungszeit ist nur das Beste gerade gut genug, und
die Schaffung eines als Elite vorbildlichen Instruktionskorps ist daher
die erste und vornehmste Vorbedingung fiir eine niitzliche nnd erfolg-



— 376 —

reiche Aushildung unserer Armee. Was uns aufl der einen Seite an
Aushildungszeit und Uebungsgelegenheit fehlt, mull auf der andern
Seite durch einen auf hochster Stule stehenden Unterricht erselzt
werden. Dall wir heute noch nicht so weit sind, habe ich weiter ohen
bereits erwithnt; das wiirde an sich ja nicht so schlimm =ein, wenn
maligebendenorts der Wille zu raschester Verbesserung vorhanden und
Jedermann vom Verlangen durchdrungen wire, sein Gewlssen nicht
mit halber Kriegstiichtigkeit zu beruhigen.

Ich terbﬂ nun, 1im \omfeh(ndon gentigend nachgewlesen zu
haben, wie schlimm es mit den Be%oldun%\(*]haltmmcn im Instruk-
tionskorps steht und was fiir .s.clm*elwlegende Konsequenzen dieser
Zustand zur Folge hat. Es ist deshalb zu hoffen, daf} sich in der
nunmehr beginnenden Wintertatigkeit die Offiziersvereine intensiv
mit dieser f[udrro beschiftigen w exden und ich habe mir auch Pl'laub‘f_,
eine dleshellmhche Anrocrund bheim A( ntralvorstand der Schweiz. Offi-
mmsgesellschaf’r AN stel]en in der Meinung, dall es mit zur vor-
nehmsten Aufgabe der Offulersveremv Ueho[t sich neben der Weiter-
bildung ihrer Mitglieder durch Vortriige ete. nachdriicklichet mit
allen Fragen zu befassen, welche die Interessen der Offiziere und der
Armee iiberhaupt betreffen. Was wir in dieser Sache tun, tun wir
nicht nur fir unsere Kameraden im Instruktionskorps, sondern wir
tun es nicht zuletzt fiir uns selbst und fiir die Armee.

Schweizerische Taktik.

Von Hptm. i. Gst. Frick, Bern.
(SchluB.)

Das ist also das Verfahren, das unsere Truppe einem an Material
weit liberlegenen Gegner gegeniiber zur Anwendung bringen mufl. Es
bringt um so sicherere und um so groBlere Erfolge, je mehr der Gegner
daran gewohnt ist, nur nach ganz methodischer Vorbereitung zum
- Angriff zu schreiten, je mehr die feindliche Infanterie keinen Schritt
nach vorwirts zu tun wagt ohne Unterstiitzung durch konzentriertestes
Artilleriefeuer. Die feinaliche schwere Artillerie wird uns hei solchem
Vorgehen nicht allzuviel anhaben — man erinnere sich immer wieder
daran, dafl unser Gelinde ein ganz anderes ist, als z. B. die Ebenen
Flanderns —, Fliegerangriffe werden uns kaumn grofien Schaden antui.
wenn wir uns vor ihnen nicht fiirchten und ihnen auch nicht lange
zusammenhangende Linien bieten, das einzige Ziel, das sie mit Aus-
sicht auf Erfolg beschiellen konnen Und was d1e Tanks anbetrifft,
so werden sie kaum zur Wirkung kommen, solange sie noch nicht im-
stande sind, die Mirsche mitzumachen, sondern bis kurz hinter den
Raum 1hre_s Eingreifens per Bahn oder Lastwagen transportiert
werden miissen. Wird aber dieses Entwicklungsstadium der Tanks
einmal iiberwunden — und es wird zweifellos iberwunden werden —,



	Die Besoldungsverhältnisse in unserem Instruktionskorps

